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llohnsteuer in. die eigene Tasche gesteckt
Sozial,versicherungsbetrug und Steuerhinterziehung: Bewährungsstrafe für Abbruchunternehmer

I/fm Stefan 13u.chJwlz

OSNABRÜCK. Wege" Sozi
alversicheruingsbetrLllgs und
Steuerhmntea"zlehung hat
das .6.rntsgeIrDdl1lil: einen 53
jährigen Mann zu einer 14
lrlonatigen Bewährungs
strafe '1eru~·tem.:. ARs Ge
schäftsführer enner Ab
bruchfinna hatte er Schein
rechnungen ausgestellt, um
Schwarzlohnzahiiungen zu
kaschieren.

Der Angeklagte hatte sich
zwischen 2006 und 2009 in

insgesamt 71 Fällen strafbar
gemacht Bei einer Durchsu
chung der inzwischen insol
venten Firma hatten die Er
mittler vier Sammelrechnun
gen über insgesamt 560000
Euro gefunden. Sie wurden
jeweils angeblich für geleiste
te Arbeit in bar beglichen.
Nach Schätzungen der Beam
ten sind den Sozialversiche
rungsträgern knapp 430000
Euro vorenthalten worden.

Außerdem wurde dem
Mann vorgeworfen, ,in meh
reren Fällen rund 100000
Euro Lohnsteuer nicht ans

Finanzamt abgeführt zu ha
ben. Um das Verfahren nicht
unnötig in die 'Länge zu zie
hen, ldopfte der Vorsitzende
gleich zu Beginn ab, ob der
Angeklagte nicht zu einem
Geständnis bereit sei. Doch
der 53-jährige Osnabrücker
wollte zunächst nicht über
seine Äußerungen aus den
Vernehmungen hinausge
hen. "Der VorwUrf stimmt,
aber nicht in der Größenord
nung", versuchte sein Vertei
diger geltend zu machen.
Erst nach einer Beratungs
pause',und einem in Aussicht

gestellten Strafrabatt räumte schaftlich bestehen zu kön
der Angeklagte ein, tatsäch- nen, habe der Angeldagte
lieh 37 Monate lang jeweils Schwarzlöhne gezahlt. Die
5000 Euro netto an Sehwarz- dafür von seinem Konto ab
arbeiter gezalllt zu haben. gehobenen Beträge rechtfer
Daraus errechnete der tigte er vor seinem Steuerbe
Staatsanwalt eine Schadens- rater durch Scheinrechnun
summe von 174 000 Euro; die gen. Deren vermeintliehe
Sozialversicherungsträgern Barbezalllung habe er dann
und Finanzamt entgangen durch eine Quittung bewei-
waren. sen wollen.

In seinem Plädoyer zeich- "Für den Laien sind ange-
nete der Staatsanwalt Ursa- sichts der finanziellen Di
ehen und Verlauf der Strafta- mensionen in Steuerstrafver
ten nach: Um in der lohnin- 'fahren solche Urteile wie
tensiven' Branche der Ab- heute schwer verständlich<\
bruchunternehmer wirt- begründete der Richter seine

".",-,

.,e'"

Entscheidung, den Angeldag
ten lediglich zu einer 14-mo
natigen Bewährungsstrafe zu
verurteilen. Doch durch das
Geständnis sei es zu einer
Verfallrensvereinfachung ge
kommen. Zudem habe der
ehemalige Geschäftsführer
die Beiträge und Steuern
nicht als Barmittel zur Verfü
gung gehabt. Doer die Be
währungsstrafe hinaus, die
für einen Zeitraum von drei
Jahren zur Bewährung aus
gesetzt wird, muss der Ange
ldagte 3600 Euro Buße an die
'Landeskasse zahlen.


